
	WASSERVERSORGUNG

	Vorschriften, Kreisschreiben, Richtlinien 




	Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung eines neuen Wasserreglements




Gemeinderat und Werkkommission beantragen der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung:

-	Das überarbeitete Reglement der Wasserversorgung (Wasserversorgungsreglement) wird genehmigt und per 1.1.2012 in Kraft gesetzt.

Weisung

Die Werkkommission hat mit der allgemeinen Reglementsüberprüfung und aufgrund der veränderten Ansprüche im Umweltschutz und Energiebereich das Reglement der Wasserversorgung überprüft und erneuert. Wesentliche Änderungen sind der Bezug der Anschlussgebühren nach den Belastungswerten und die Einführung einer Grundgebühr. 

Die Anschlussgebühr sowie der Nachbezug bei Um-und Anbauten werden nicht mehr aufgrund der Gebäudeversicherungssumme erhoben. Neu gilt als Bemessungsgrundlage der Belastungswert, der aus den Anschlüssen von Warm- und Kaltwasser berechnet wird. Mit dieser Bemessungsgrundlage werden Investitionen in Wärmedämmung und alternative Energieanlagen nicht mehr in die Gebührenberechnung einbezogen.

Die Einführung der Grundgebühr ist eine Forderung des Preisüberwachers. Die Fixkosten der Wasserversorgung (min. 50 %) müssen verursachergerecht, also pro Anschluss und nicht über den Wasserverbrauch verrechnet werden. Mit dem neuen Eingliedtarif wird eine Grundgebühr eingeführt. Die Verrechnung des Wasserverbrauchs baut dann auf der Grundgebühr auf.

Gemeinderat und Werkkommission beantragen den Stimmberechtigten, das Wasserreglement zu genehmigen.



